
Gemeinde Pinnow

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Pin GV 446/19
22.11.2019
öffentlich

Stellungnahme der Gemeinde (BV 020325)
Errichtung eines Ferienhauses (14. Verlängerung)
Gemarkung Pinnow, Flur 1, Flst. 112/14, 113/4, 113/5 (Am See in Pinnow)

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Siraf

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Ausschuss für Bau, Umwelt-, Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow (Entscheidung)

19.12.2019

Sachverhaltsdarstellung:
Auf o.g. Flurstück ist die Errichtung eines Ferienhauses geplant.
Hierzu liegt bereits ein positiver Bauvorbescheid vom 17.11.2003 vor. Nunmehr wird die 14. 
Verlängerung des Bauvorbescheids beantragt. 
Hierzu ist nach Aussage des Landkreises kein gemeindliches Einvenehmen erforderlich.
Die Gemeinde Pinnow wird lediglich um Mitteilung gemäß § 69 (1) LBauO M-V innerhalb 
eines Monats gebeten, ob seit der Genehmigung bzw. letzten Verlängerung der Genehmigung 
geändertes Ortsrecht eingetreten ist, welches es zu beachten gilt.
Im seit dem 14.06.2006 rechtskräftigen F-Plan der Gemeinde Pinnow ist die Fläche als 
Sondergebiet, das der Erholung dient (Wochenendhausgebiet) ausgewiesen.
Die Sach- und Rechtslage zu dem Vorhaben ist somit seit der Genehmigung bzw. letzten 
Verlängerung der Genehmigung unverändert.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage/n: 
Antragsunterlagen

Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Pinnow erklärt zum Bauvorbescheid BV 020325 für die Errichtung eines 
Ferienhauses auf den Flst. 112/14, 113/4, 113/5 der Flur 1 in der Gemarkung Pinnow, dass  
seit der Gemehmigung bzw. der letzten Verlängerung der Genehmiung kein geändertes 



Ortsrecht eingetreten ist, welches es zu beachten gilt.



beate.siraf
Rechteck



Gemeinde Pinnow

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Pin GV 448/19
02.12.2019
öffentlich

Gemeindliches Einvernehmen zum Bauantrag BA 191353
Neubau eines Einfamilienhauses
Gemarkung Pinnow, Flur 1, Flst. 53/5, 53/6 (Seestraße 5, Pinnow)

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Siraf

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Ausschuss für Bau, Umwelt-, Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow (Entscheidung)

19.12.2019

Sachverhaltsdarstellung:
Auf o.g. Flurstücken ist der Neubau eines Einfamilienhauses geplant (sh. Anlage).

Das Vorhaben befindet sich innerhalb der geschlossenen Ortschaft Pinnow und ist somit nach 
§ 34 BauGB zu beurteilen. Nach § 34 (1) BauGB ist ein Vorhaben innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart 
der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht 
beeinträchtigt werden
Das ist vorliegend der Fall.

Die Zufahrt ist gesondert bei der Gemeinde zu beantragen.

Das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 BauGB ist bis zum 28.01.2020 erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen:
keine



Anlage/n:
Antragsunterlagen
 

Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Pinnow erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag BA 191353 für 
den Neubau eines Einfamilienhauses auf den Flst. 53/5 und 53/6 der Flur 1 in der Gemarkung 
Pinnow.
Die Zufahrt ist gesondert bei der Gemeinde zu beantragen.





beate.siraf
Rechteck

beate.siraf
Rechteck

beate.siraf
Rechteck

beate.siraf
Rechteck

beate.siraf
Rechteck

beate.siraf
Rechteck

beate.siraf
Rechteck

beate.siraf
Rechteck

beate.siraf
Rechteck

beate.siraf
Rechteck



beate.siraf
Rechteck



beate.siraf
Rechteck



Gemeinde Pinnow

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Pin GV 449/19
02.12.2019
öffentlich

Erneutes gemeindliches Einvernehmen zum Bauvorbescheid BV 180171
Errichtung eines Wochenendhauses - ergänzende Unterlagen
Gemarkung Pinnow, Flur 1, Flst. 116 (Am See 27, Pinnow)

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Siraf

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Ausschuss für Bau, Umwelt-, Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow (Entscheidung)

19.12.2019

Sachverhaltsdarstellung:
Auf o.g. Flurstück ist die Errichtung eines Wochenendhauses geplant.
Bereits auf der Sitzung am 24.07.2018 wurde über den Antrag beraten und das gemeindliche 
Einvernehmen mit Hinweisen erteilt.
Hinweise:
Die Grundfläche des Wochenendhauses darf nicht mehr als 68m² betragen.
Die Dachneigung darf nicht größer als 30° Grad sein.
Der Abstand zum Wasser von 50 m ist einzuhalten.

Aufgrund der Lage in der Trinkwasserschutzzone II wurde durch den Landkreis eine 
Anhörung des Antragstellers hinsichtlich der Errichtung eines Kellers vorgenommen.
Die Ausführungen zur Anhörung sind der Anlage zu entnehmen.

Die Gemeinde wird nunmehr um eine erneute Stellungnahme zu diesen ergänzenden 
Unterlagen vom 15.11.2019 gebeten.
Das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 BauGB ist bis zum 28.01.2020 erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen:
keine



Anlage/n:
Antragsunterlagen
 

Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Pinnow erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Bauvorbescheid BV 
180171 für die Errichtung eines Wochenendhauses (ergänzende Unterlagen vom 15.11.2019) 
auf dem Flst. 116 der Flur 1 in der Gemarkung Pinnow.



beate.siraf
Rechteck

beate.siraf
Rechteck

beate.siraf
Rechteck



beate.siraf
Rechteck
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